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Gesetzliche Grundlagen; Auszug aus dem Strassenverkehrsgesetz 

Art. 15 Aus- und Weiterbildung der Motorfahrzeugführer 
1 Lernfahrten auf Motorwagen dürfen nur mit einem Begleiter unternommen werden, der das 23. Altersjahr vollendet hat, seit wenigstens 
drei Jahren den entsprechenden Führerausweis und diesen nicht mehr auf Probe besitzt. 
2 […] 
 

Art. 15a Führerausweis auf Probe 
1 Der erstmals erworbene Führerausweis für Motorräder und Motorwagen wird zunächst auf Probe erteilt. Die Probezeit beträgt drei Jahre. 
2 Er wird erteilt, wenn der Bewerber: 
 a. die vorgeschriebene Ausbildung besucht hat; und 
 b. die praktische Führerprüfung bestanden hat. 
2bis Inhaber des Führerausweises auf Probe müssen Weiterbildungskurse besuchen. Die Kurse sollen die Erkennung und Vermeidung von 
Gefahren und umweltschonendes Fahren vermitteln und sind in erster Linie praktisch auszurichten. Der Bundesrat legt Inhalt und Form 
der Weiterbildungskurse fest. 
3 Wird dem Inhaber der Ausweis auf Probe wegen einer Widerhandlung entzogen, so wird die Probezeit um ein Jahr verlängert. Dauert der 
Entzug über die Probezeit hinaus, so beginnt die Verlängerung mit der Rückgabe des Führerausweises. 
4 Der Führerausweis auf Probe verfällt mit der zweiten Widerhandlung, die zum Entzug des Ausweises führt. 
5 Ein neuer Lernfahrausweis kann frühestens ein Jahr nach Begehung der Widerhandlung und nur auf Grund eines verkehrspsychologi-
schen Gutachtens erteilt werden, das die Eignung bejaht. Diese Frist wird um ein Jahr verlängert, wenn die betroffene Person während 
dieser Zeit ein Motorrad oder einen Motorwagen geführt hat. 

6 Nach erneutem Bestehen der Führerprüfung wird ein neuer Führerausweis auf Probe erteilt. 
 

Art. 15b Definitiver Führerausweis 

1  […] 
2 Für Inhaber des Führerausweises auf Probe wird der definitive Führerausweis erteilt, wenn die Probezeit abgelaufen ist und der Inhaber 
die vorgeschriebenen Weiterbildungskurse besucht hat. 
 

Art. 15e Sperrfrist nach Fahren ohne Ausweis 
1 Wer ein Motorfahrzeug geführt hat, ohne einen Führerausweis zu besitzen, erhält während mindestens sechs Monaten nach der Wider-
handlung weder Lernfahr- noch Führerausweis. Erreicht die Person das Mindestalter erst nach der Widerhandlung, so beginnt die Sperr-
frist ab diesem Zeitpunkt. 
2 Wurde auf der Fahrt zusätzlich der Tatbestand des Artikels 16c Absatz 2 Buchstabe abis erfüllt, beträgt die Sperrfrist zwei Jahre, im Wie-
derholungsfall zehn Jahre. 
 

Art. 16a Verwarnung oder Führerausweisentzug nach einer leichten Widerhandlung 
1 Eine leichte Widerhandlung begeht, wer: 
 a. durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Ver-

schulden trifft; 
 b. in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug lenkt und dabei keine 

anderen Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht.  
 c. gegen das Verbot verstösst, unter Alkoholeinfluss zu fahren (Art. 31 Abs. 2bis), und dabei keine andere Widerhandlung gegen die 

Strassenverkehrsvorschriften begeht. 
2 Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorange-
gangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. 
3 Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine andere Admi-
nistrativmassnahme verfügt wurde. 
4 In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet. 
 

Art. 16b Führerausweisentzug nach einer mittelschweren Widerhandlung 
1 Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer: 
 a. durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt; 
 b. in angetrunkenem Zustand, jedoch mit einer nicht qualifizierten Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug lenkt und dabei zusätz-

lich eine leichte Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht; 
 bbis. gegen das Verbot verstösst, unter Alkoholeinfluss zu fahren (Art. 31 Abs. 2bis), und dabei zusätzlich eine leichte Widerhandlung 

gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht; 
 c. ein Motorfahrzeug führt, ohne den Führerausweis für die entsprechende Kategorie zu besitzen; 
 d. ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet hat. 
2 Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen für: 
 a. mindestens einen Monat; 
 b. mindestens vier Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis einmal wegen einer schweren oder mittelschwe-

ren Widerhandlung entzogen war; 
 c. mindestens neun Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis zweimal wegen mindestens mittelschweren 

Widerhandlungen entzogen war; 
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 d. mindestens 15 Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis zweimal wegen schweren Widerhandlungen ent-
zogen war; 

 e. unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen zehn Jahren der Ausweis dreimal wegen mindes-
tens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; auf diese Massnahme wird verzichtet, wenn die betroffene Person während min-
destens fünf Jahren nach Ablauf eines Ausweisentzugs keine Widerhandlung, für die eine Administrativmassnahme ausgesprochen 
wurde, begangen hat; 

 f. immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe e oder Artikel 16c Absatz 2 Buchstabe d entzogen 
war. 

 
Art. 16c Führerausweisentzug nach einer schweren Widerhandlung 
1 Eine schwere Widerhandlung begeht, wer: 
 a. durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt; 
 b. in angetrunkenem Zustand mit einer qualifizierten Atemalkohol oder Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug lenkt; 
 c. wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen fahrunfähig ist und in diesem Zustand ein Motorfahrzeug 

führt; 
 d. sich vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atemalkoholprobe oder einer anderen vom Bundesrat geregelten Voruntersuchung, die ange-

ordnet wurde oder mit deren Anordnung gerechnet werden muss, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung widersetzt oder 
entzieht oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt; 

 e. nach Verletzung oder Tötung eines Menschen die Flucht ergreift; 
 f. ein Motorfahrzeug trotz Ausweisentzug führt. 
2 Nach einer schweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen für: 
 a. mindestens drei Monate; 
 abis. mindestens zwei Jahre, wenn durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit 

Schwerverletzten oder Todesopfern bestand, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, 
waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen; Artikel 90 Absatz 4 ist anwendbar; 

 b. mindestens sechs Monate, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis einmal wegen einer mittelschweren Widerhand-
lung entzogen war; 

 c. mindestens zwölf Monate, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis einmal wegen einer schweren Widerhandlung 
oder zweimal wegen mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; 

 d. unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen zehn Jahren der Ausweis zweimal wegen schwe-
ren Widerhandlungen oder dreimal wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; auf diese Massnahme wird 
verzichtet, wenn die betroffene Person während mindestens fünf Jahren nach Ablauf eines Ausweisentzugs keine Widerhandlung, für 
die eine Administrativmassnahme ausgesprochen wurde, begangen hat; 

 e. immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe d oder Artikel 16b Absatz 2 Buchstabe e entzogen 
war. 

3 Die Dauer des Ausweisentzugs wegen einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe f tritt an die Stelle der noch verbleibenden Dauer 
des laufenden Entzugs. 

4 Hat die betroffene Person trotz eines Entzugs nach Artikel 16d ein Motorfahrzeug geführt, so wird eine Sperrfrist verfügt; diese entspricht 
der für die Widerhandlung vorgesehenen Mindestentzugsdauer. 

 
Art. 16cbis   Führerausweisentzug nach einer Widerhandlung im Ausland 
1 Nach einer Widerhandlung im Ausland wird der Lernfahr- oder der Führerausweis entzogen, wenn: 
 a. im Ausland ein Fahrverbot verfügt wurde; und 
 b. die Widerhandlung nach den Artikeln 16b und 16c als mittelschwer oder schwer zu qualifizieren ist. 
2 Bei der Festlegung der Entzugsdauer sind die Auswirkungen des ausländischen Fahrverbotes auf die betroffene Person angemessen zu 

berücksichtigen. Die Mindestentzugsdauer darf unterschritten werden. Die Entzugsdauer darf bei Personen, die im Administrativmass-
nahmenregister nicht verzeichnet sind, die am Begehungsort im Ausland verfügte Dauer des Fahrverbots nicht überschreiten. 

 
Art. 16d Führerausweisentzug wegen fehlender Fahreignung 
1 Der Lernfahr- oder Führerausweis wird einer Person auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn: 
 a. ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, ein Motorfahrzeug sicher zu führen; 
 b. sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst; 
 c. sie auf Grund ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr bietet, dass sie künftig beim Führen eines Motorfahrzeuges die Vorschriften 

beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen wird. 
2 Tritt der Entzug nach Absatz 1 an die Stelle eines Entzugs nach den Artikeln 16a–c, wird damit eine Sperrfrist verbunden, die bis zum 

Ablauf der für die begangene Widerhandlung vorgesehenen Mindestentzugsdauer läuft. 
3 Der Ausweis wird für immer entzogen: 
 a. unverbesserlichen Personen; 
 b. Personen, denen der Ausweis in den letzten fünf Jahren bereits einmal gestützt auf Artikel 16c Absatz 2 Buchstabe abis entzogen 

wurde. 
 
Art. 90 Verletzung der Verkehrsregeln 
1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.  
2 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Ge-

fahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. 
3 Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren wird bestraft, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe 

Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen. 

4 Absatz 3 ist in jedem Fall erfüllt, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wird um: 
 a. mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt; 
 b. mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt; 
 c. mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt; 
 d. mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt. 
5 Artikel 237 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches findet in diesen Fällen keine Anwendung. 

 


